
BUNDESFINANZHOF

Beschluss

vom 04.09.2012 Az.: VII R 54/10

Vorinstanz: Finanzgericht Düsseldorf

Urteil vom 07.07.2010

Az.: 2 K 4450/08 StB

=NV=(nicht amtlich veröffentlicht)==anonymisierte Fassung===

Gründe

I. Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin) ist eine als
Steuerberatungsgesellschaft anerkannte GmbH mit einem

Stammkapital von 25.000 €. Alleiniger Gesellschafter und
Geschäftsführer war zunächst Steuerberater A.

Dieser veräußerte und übertrug im Jahr 2006 40 % der
Geschäftsanteile mit einem Nennwert von insgesamt 10.000 € an

die B BV, eine in den Niederlanden ansässige, in Deutschland
nicht anerkannte Steuerberatungsgesellschaft. Alleinige
Gesellschafterin der B BV ist die Holdinggesellschaft H (im

Folgenden: Holdinggesellschaft), deren Gegenstand im
Wesentlichen die Gründung, Finanzierung, Leitung und die
Veräußerung von Gesellschaften und sonstigen Unternehmen ist.

Nachdem die Übertragung der Geschäftsanteile angezeigt worden
war, widerrief die Beklagte und Revisionsbeklagte
(Steuerberaterkammer) mit Bescheid vom 30. Oktober 2008 die

Anerkennung der Klägerin als Steuerberatungsgesellschaft. Zur
Begründung führte sie aus, die B BV sei keine
Steuerberatungsgesellschaft i.S. des § 50a Abs. 1 Nr. 1 des
Steuerberatungsgesetzes (StBerG), da sie nicht als

Steuerberatungsgesellschaft anerkannt sei. Hinzu komme, dass
ihre alleinige Gesellschafterin H eine berufsfremde

Holdinggesellschaft sei.

Die hiergegen erhobene Klage hat das Finanzgericht (FG) mit
dem in Deutsches Steuerrecht 2011, 284 veröffentlichten Urteil

abgewiesen.
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